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1 EINLEITUNG 

1.1 ANLASS 

Die geplante Fläche liegt südlich des Ortes Kienitz in der Gemeinde Letschin auf dem Gelände der 

ehemaligen Milchviehanlage Sophienthal im Landkreis Märkisch-Oderland. Für das Gebiet wird auf 

Grundlage des § 9 BauGB ein Bebauungsplan aufgestellt. Der Aufstellungsbeschluss erfolgte am 

29.08.2023 durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Letschin. Geplant ist die Ausweisung eines 

sonstigen Sondergebietes (SO) mit Zweckbestimmung „Photovoltaik“ für den Neubau einer 

Freiflächen-Photovoltaikanlage.  

Mit dem B-Plan wird eine Nutzungsänderung der Flächen und damit ggf. Eingriffe vorbereitet. Im 

Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind die grünordnerischen Belange für das Gebiet zu 

konkretisieren und die entsprechenden Festsetzungsvorschläge in den B-Plan zu integrieren. 

Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen oder von 

Satzungen nach § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 3 des Baugesetzbuches Eingriffe in Natur und 

Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach den 

Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden. Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind nach 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere des 

Naturhaushaltes, des Wassers, der Luft und des Bodens zu berücksichtigen. Um gemäß § 1a Abs. 2 

BauGB im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB die Belange von Natur und Landschaft 

ausreichend berücksichtigen zu können, werden die durch den B-Plan vorbereiteten Eingriffe 

bewertet sowie die erforderlichen Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen ermittelt. 

Mit dem Umweltbericht werden die gemäß § 17 Abs. 4 BNatSchG erforderlichen Angaben zur 

Beurteilung des Eingriffs gemacht, um die Rechtsfolgen gemäß den §§ 13ff BNatSchG in Verbindung 

mit den §§ 6ff BbgNatSchAG im Verfahren bestimmen zu können. 

Das zu betrachtende Plangebiet liegt im Landkreis Märkisch-Oderland in Brandenburg, in der 

Gemeinde Letschin, nördlich des Siedlungsgebiets Sophienthal, gelegen an der Landesstraße L335 

bzw. nördlich der Landesstraße L33. Der Geltungsbereich umfasst insgesamt 3,2 ha inkl. 

bestehender Gebäude in der Flur 002 der Gemarkung Kienitz. Das Plangebiet beinhaltet Teile der 

Flurstücke 500 sowie 37/2. 

Die vorliegende Kurzfassung beschreibt und bewertet den vorhandenen Bestand und benennt 

thematisch die voraussichtlichen Eingriffe und den Umgang damit. 

 

 

Abb. 1: Lage im Raum, Geoportal Brandenburg, UTM 33, Stand 02/25               Abb. 2: Geltungsbereich des Sondergebietes
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1.2 RECHTLICHER RAHMEN 

Die folgenden Gesetze und Satzungen in ihrer aktuellen Fassung haben in der Bewertung besondere 

Beachtung gefunden. Die genannten Ziele sollen durch die grünordnerischen Festsetzungen 

umgesetzt werden. 

 

BAUGESETZBUCH (BAUGB), 20.12.2023 

Nach § 2 Abs. 4 BauGB besteht bei der Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen die 

Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung. In dieser werden die voraussichtlichen erheblichen 

Umweltauswirkungen ermittelt und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das 

Wirkungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des 

Bundesnaturschutzgesetzes, 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die 

Bevölkerung insgesamt, 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

e) die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und 

Abwässern, 

f) die Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere auch im Zusammenhang mit der 

Wärmeversorgung von Gebäuden, sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 

g) die Darstellungen von Landschaftsplänen und sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-, 

des Abfall- und des Immissionsschutzrechts, sowie die Darstellungen in Wärmeplänen und 

die Entscheidungen über die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von 

Wärmenetzen oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet gemäß § 26 des 

Wärmeplanungsgesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394), 

h) die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch 

Rechtsverordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten 

Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden, 

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den 

Buchstaben a bis d, 

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkungen, die 

aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere 

Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buchstaben a bis d 

und i, 

Nach der Anlage 1 (zu § 2 Absatz 4 und den §§ 2a und 4c) muss der Umweltbericht nach § 2 Absatz 

4 und § 2a Satz 2 Nummer 2 geforderte Bestandteile enthalten, die im vorliegenden Umweltbericht 

berücksichtigt werden.  

 

BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BNatSchG), 23.10.2024 

Gemäß BNatSchG § 1 Abs. 1 sind Natur und Landschaft so zu schützen, zu pflegen und zu 

entwickeln, dass: 

- die biologische Vielfalt 

- die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes einschließlich der 

Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie 

- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und Landschaft 

auf Dauer gesichert sind. 

https://dejure.org/BGBl/BGBl.%202023%20I%20Nr.%20394
https://dejure.org/gesetze/BImSchG/50.html
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BRANDENBURGISCHES AUSFÜHRUNGSGESETZ ZUM BUNDESNATURSCHUTZGESETZ (BbgNatSchAG), 

05.03.2024 

Das BbgNatSchAG macht keine gesonderten Aussagen bzgl. der Ziele des Naturschutzes und der 

Landespflege (§1 BNatSchG). Es gelten die Regelungen gem. BNatSchG. 

 

VERORDNUNG ZU DEN GESETZLICH GESCHÜTZTEN BIOTOPEN DES LANDES BRANDENBURG 

(BIOTOPSCHUTZVERORDNUNG), 07.08.2006 

Die Verordnung liegt der Biotopkartierung (Büro Hackenberg, Februar 2025) und der Bewertung der 

Biotope zugrunde. Geschützte Biotope nach §18 Schutz bestimmter Biotope BbgNatSchAG werden 

hier näher beschrieben. 

 

BRANDENBURGISCHES DENKMALSCHUTZGESETZ (BbgDSchG), 05.03.2024 

Zweck BbgDSchG sind Denkmale als Quelle und Zeugnis menschlicher Geschichte und als prägende 

Bestandteile des Landes Brandenburg zu schützen, zu erhalten, zu pflegen und zu erforschen. Wie 

unter §3 Abs. 1 beschrieben, ist Schutz nach dem Gesetz nicht von der Eintragung der Denkmale in 

die Denkmalliste abhängig.  

 

SATZUNG ZUM SCHUTZ DES BAUMBESTANDES DER GEMEINDE LETSCHIN (BAUMSCHUTZSATZUNG), 

18.02.2010 

Der Landkreis Märkisch Oderland verfügt über keine eigene Baumschutzsatzung, sodass die 

Baumschutzsatzungen der Gemeinden geltend sind. Gemäß Baumschutzsatzung der Gemeinde 

Letschin sind Bäume mit einem Stammumfang von mindestens 60 cm in 130 cm Stammhöhe 

geschützt. Zusätzlich sind Bäume mit einem geringeren Stammumfang geschützt, wenn sie aus 

landeskulturellen Gründen, einschließlich der Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen gemäß den §§ 12 

oder 14 des Brandenburgischen Naturschutzgesetzes, oder als Ersatzpflanzung gemäß der 

Baumschutzverordnung vom 28. Mai 1981 (GBl. I Nr. 22 S. 273), zuletzt geändert durch die 

Verordnung vom 21. Juli 2000 (GVBl. II S. 251), oder gemäß § 5 Abs. 4 oder 5 dieser Satzung 

gepflanzt wurden; 

Nicht unter Schutz stehen:  

- Bäume auf Grundstücken mit einer vorhandenen Bebauung bis zu zwei Wohneinheiten, mit 

Ausnahme von Eichen, Ulmen, Platanen, Linden, Rosskastanien, Eschen und Rotbuchen, die 

in 1,30 Meter Höhe über dem Erdboden gemessen einen Stammumfang von mehr als 160 

Zentimetern aufweisen 

- Obstbäume, Pappeln, Baumweiden (nicht Kopfweiden) sowie abgestorbene Bäume 

innerhalb des besiedelten Bereichs.  

Mit der Genehmigung zur Beseitigung soll dem Antragsteller auferlegt werden, als Ersatzbäume in 

bestimmter Anzahl, Art und Größe zu pflanzen und zu erhalten; Die Bemessung der Auflage zur 

Ersatzpflanzung richtet sich unter Berücksichtigung des Schutzzweckes in § 3 nach dem Wert des 

beseitigten Baumbestandes. Der Wert eines geschützten Baumes ergibt sich aus dem Stammumfang, 

der Baumart, dem Habitus und der Vitalität. 

Für jeden aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht pflanzbaren Ersatzbaum wird ein 

Geldbetrag festgesetzt, dessen Höhe dem ortsüblichen Preis (Ballenware) des Baumes entspricht, mit 

dem ansonsten die Ersatzpflanzung hätte erfolgen müssen, zuzüglich der Kosten für dessen 

Pflanzung sowie eine Fertigstellungs- und Entwicklungspflege (s. Anlage 1, BAUMSCHUTZSATZUNG) 

Die Gemeinde hat die Art, Größe und Qualität der als Ersatz zu pflanzende Gehölze unter 

Berücksichtigung des Ortsbildes am zu bepflanzenden Standort festzulegen. Die zu pflanzende 

Gehölzart soll von der Gemeinde aus der Anlage 2 zu dieser Vorschrift ausgewählt werden (s. Anlage 

2, BAUMSCHUTZSATZUNG). Sind die Ersatzpflanzungen bis zum Beginn der dritten 

Vegetationsperiode nicht angewachsen, ist die Ersatzpflanzung zu wiederholen 
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BUNDESBODENSCHUTZGESETZ (BBodSchG), 25.02.2021 

Das BbodSchG nennt den Grundsatz der Sicherung und / oder Wiederherstellung der 

Bodenfunktionen. Demnach sollen Beeinträchtigungen so weit wie möglich vermieden werden. 

 

WASSERHAUSHALTSGESETZ (WHG), 22.12.2023 

Der Zweck des WHG ist, durch eine nachhaltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als 

Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage des Menschen, als Lebensraum für Tiere und 

Pflanzen sowie als nutzbares Gut zu schützen. Die weiteren Vorgaben des Gesetzes sind zu beachten. 

 

BRANDENBURGISCHES WASSERGESETZ (BbgWG), 05.03.2024 

Die Versiegelung des Bodens oder andere Beeinträchtigungen der Versickerung zur 

Grundwasserneubildung dürfen nur so weit erfolgen, wie dies unvermeidbar ist. Soweit eine 

Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen, 

ist Niederschlagswasser zu versickern. Die Gemeinden können im Einvernehmen mit der 

Wasserbehörde durch Satzung vorsehen, das Niederschlagswasser auf den Grundstücken, auf denen 

es anfällt, versickert werden muss. 

 

UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNGSGESETZ, 23.10.2024 

Der vorliegende Umweltbericht entspricht den Anforderungen an eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß Anlage 4, UVPG, und stellt somit die Grundlage der 

Umweltverträglichkeitsprüfung dar.  

 

KRITERIENKATALOG FÜR DIE ERRICHTUNG VON PHOTOVOLTAIK FREIFLÄCHEN-ANLAGEN IN DER 

GEMEINDE LETSCHIN, 18.04.2024 

In der Präambel des Kriterienkatalogs wird der Einklang von Photovoltaikanlagen mit den 

Eigenheiten der Landschaft, der Schutz vor einer negativen Beeinträchtigung von Zeugnissen des 

kulturellen Erbes sowie ein angestrebter Vorteil für die Bürger und Bürgerinnen im Vergleich zur 

Belassung der beplanten Flächen in ihrer bisherigen Nutzungsform betont.  

In dem von der Gemeinde Letschin aufgestellten Kriterienkatalog sind besonders für den 

Geltungsbereich zu beachten: 

− Bevorzugte Planung u.a. auf Konversionsflächen 

− Mindestabstand von 250 m zu im Zusammenhang bebauten Flächen. Dies gilt jedoch nicht 

für Konversionsflächen. 

− Mindestabstand von 100 m zu einzeln gelegener Wohnbebauung. Abweichungen sind 

möglich, wenn der betroffene Eigentümer der Unterschreitung zustimmt. 

− Vollständig umgebender Sichtschutz aus einheimischen Gehölzen gemäß Anlage 2 zu § 5 der 

Baumschutzsatzung der Gemeinde Letschin. Bei bereits vorhandenen landschaftlichen 

Strukturelementen kann darauf verzichtet werden. 

− Keine Überschreitung von 50 ha der Gesamtgröße und Mindestabstand von 2.000 m 

zueinander, falls Anlagen mit Größen von 40-50 ha vorhanden sind. 
 

− Der Vorhabensträger hat mit dem Eigentümer eine Vereinbarung über den Rückbau der 

Photovoltaikanlage nach Ende der Laufzeit zu vereinbaren. Die Vereinbarung ist der 

Gemeindeverwaltung Letschin vor Satzungsbeschluss vorzulegen.   

 

Nach jetzigem Planungsstand (16.04.2025) steht das Vorhaben mit allen Punkten des 

Kriterienkatalogs der Gemeinde Letschin im Einklang. 



B-PLAN NR.  12_PV-FFA K IENITZ-SÜD      GEMEINDE LETSCHIN 
UMWELTBEWERTUNG_K URZBERICHT   BÜRO HACK ENBERG, LANDSCHAFTSARCHITEKT  
   

7 

1.2 PLANERISCHER RAHMEN 

Die folgenden Gesetze, Pläne / Programme und Hinweise haben in der Bewertung besondere 

Beachtung gefunden. Die genannten Ziele sollen durch die grünordnerischen Festsetzungen 

umgesetzt werden. 

 
LANDESENTWICKLUNGSPLAN HAUPTSTADTREGION BERLIN-BRANDENBURG (LEP HR), 1. Juli 2019 

Für das Plangebiet sind keine Festlegungen getroffen, es ist aber als Siedlungs- und Verkehrsfläche 

dargestellt. Südwestlich liegt die Stadt Seelow als Mittelzentrum. Weitere Mittelzentren in 

Brandenburg sind erst in deutlich weiterer Entfernung vorhanden (Bad Freienwalde (Oder), 

Strausberg, Fürstenwalde/Spree). Frankfurt (Oder) ist das nächstgelegene Oberzentrum.  

Östlich des Plangebietes sind entlang der Oder Flächen für den Freiraumverbund dargestellt. Das 

Plangebiet liegt außerhalb der Flächen und steht der Sicherung des Freiraumverbundes räumlich 

und in seiner Funktionsfähigkeit nicht entgegen. Z.B. ist hier das Kapitel 8, G8.1 erwähnt mit dem 

Ziel einer Vermeidung und Verminderung des Ausstoßes klimawirksamer Treibhausgase u.a. durch 

eine räumliche Versorgung für eine klimaneutrale Energieversorgung, insbesondere durch 

erneuerbare Energien. Diesem Grundsatz wird mit dem Vorhaben entsprochen und zu einer 

Treibhausreduzierung beigetragen. 

 

LANDSCHAFTSPROGRAMM BRANDENBURG (LAPRO), 2001 

Das LaPro stellt das Plangebiet als Siedlungsfläche dar. Prinzipiell lassen sich folgende Ziele 

ableiten: 

− Erhalt und Entwicklung einer natur- und ressourcenschonenden, vorwiegend ackerbaulichen 

Bodennutzung (Karte 2 Entwicklungsziele) 

− Bodenschonende Bewirtschaftung land- und forstwirtschaftlich leistungsfähiger Böden (Karte 

3.2 Boden) 

− Schutz und Entwicklung eines großräumigen Biotopverbundes von Niedermooren und 

grundwassernahen Standorten (Karte 3.1 Arten und Lebensgemeinschaften)  

− Erhalt der besonderen Erlebniswirksamkeit der Landschaft (Karte 3.6 Erholung) 

− Verbesserung des vorhandenen Potentials/ bewaldet (Karte 3.5 Landschaftsbild) 

− In Letschin verortete Entwicklungsschwerpunkte: (Karte 3.5 Landschaftsbild) 

 Fließgewässer sind im Zusammenhang mit ihrer typischen Umgebung zu sichern 

und zu entwickeln 

 eine kleinteiligere Flächengliederung ist anzustreben 

 stärkere räumliche Gliederung der Landschaft mit gebietstypischen 

Strukturelementen ist anzustreben  

− Sicherung der Retentionsfunktion größerer Niederungsgebiete 

 Optimierung der Wasserrückhaltung bei gleichzeitiger Extensivierung der 

Flächennutzung zur Vermeidung von Stoffeinträgen in Oberflächengewässer und zur 

Verminderung weiterer Stoffeinträge ins oberflächennahe Grundwasser in Zufluss 

gebieten mit sommerlicher Grundwasserzehrung bzw. Bereichen mit Wasserrückhalt 

durch An- und Einstau (Karte 3.3. Wasser) 

− Sicherung von Freiflächen, die für die Durchlüftung eines Ortes (Wirkungsraum) von besonderer 

Bedeutung sind 

 Nutzungsänderungen von Freiflächen in Siedlungen oder Wald sind unter 

klimatischen Gesichtspunkten besonders zu prüfen (Karte 3.4 Klima/ Luft) 
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LANDSCHAFTSPLAN ENTWICKLUNGSKONZEPT, VORABZUG, Mai 1998  

Das gesamte Plangebiet ist als Gewerbefläche / größerer landwirtschaftlicher Betrieb markiert. Um 

den Bereich der gesamten ehemaligen LPG ist eine Verbesserung der Einbindung von Ortsrändern 

und störenden Gebäudeelementen als Entwicklungsziel formuliert. Bereits an der östlichen Grenze 

der ehemaligen LPG-Fläche sind Baumreihen als Bestand gekennzeichnet. Im Norden und 

Nordwesten des Plangebiets sind diese noch als Entwicklung bzw. Lückenschließung markiert. Die 

nördliche Zufahrt vom Plangebiet ist als Entwicklung bzw. Lückenschließung einer Kopfbaumallee 

als Entwicklungsziel formuliert.  

Die westlich verlaufende Straße besteht größtenteils bereits aus einer Kopfbaumallee und markiert 

unmittelbar am Projektgebiet die Entwicklung bzw. Lückenschließung. 

Südlich grenzt das Plangebiet an Grabeland und geht über in gemischte Bauflächen, Vorrang 

Dorfstruktur. Im Westen grenzen Ackerflächen an das Projektgebiet und im Norden Flächen zur 

Entwicklung von extensiven Wiesen/ Weidenutzung. 

 

GEMEINSAMER FLÄCHENNUTZUNGSPLAN der Gemeinden Gieshof-Zelliner Loose, Groß Neuendorf, 

Kienitz, Kiehnwerder, Letschin, Neubarnim, Ortwig, Sietzing/ Klein Neuendorf, 01.09.2000  

Innerhalb des Plangebiets sind im südwestlichen Bereich Altlasten bzw. eine 

Altlastenverdachtsfläche verortet. Die südliche Zufahrt außerhalb des Plangebiets ist als gemischte 

Baufläche markiert, genauso wie die Bebauung entlang der Oderstraße. Östlich der ehemaligen LPG-

Fläche und somit außerhalb des Plangebiets befindet sich ein geschütztes Biotop.  

Ein Hauptradweg ist entlang der Oderstraße dargestellt. 

 

B-PLÄNE IN DER UMGEBUNG 

Derzeit befinden sich im Umkreis von 2 km keine gültigen B-Pläne mit Photovoltaik-

Freiflächenanlagen. Laut Amtsblatt mit der Nummer 1 vom 08.03.2024 der Gemeinde Letschin ist am 

16.01.2024 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Sondergebiet PV-

Freiflächenanlage am Amselweg“ mit der Nummer GV-294/2023 sowie die 12. Änderung des 

Flächennutzungsplans beschlossen. Diese Fläche befindet sich ca. 170 m westlich des Plangebiets. 

Laut Kriterienkatalog ist der Mindestabstand von 2.000 m nicht einzuhalten, da die Gesamtgröße 

des Plangebiets nur 3,2 ha beträgt. 

Es gibt außerdem Aufstellungsbeschlüsse für weitere Photovoltaik-Freiflächenanlagen, die jedoch 

mehr als 6 km vom Plangebiet entfernt liegen („Solarpark Ortwig“ und „Solarpark Letschin Gusower 

Straße II“). 

 

BESTEHENDE KOMPENSATIONS- UND AUSGLEICHSFLÄCHEN IM GELTUNGSBEREICH (STAND 

11.03.2025) 

Laut des Eingriffs- und Kompensationsflächeninformationssystems (EKIS) des Landes Brandenburg 

(Abruf am 11.03.2025) sind aktuell keine Kompensations- und Ausgleichsflächen im Plangebiet 

vorhanden. 
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1.3 METHODISCHER RAHMEN 

Für die Bestandsaufnahme der Schutzgüter werden die folgenden Methoden gebraucht: 

− Recherche vorhandener Daten in Fachplanungen und in Fachinformationssystemen 

− Recherche im Internet z.B. zu Erholungsangeboten 

− Vorortbegehung für das Schutzgut Pflanzen und Tiere sowie Landschaftsbild 

Für die Beschreibung der Auswirkungen und der Ermittlung des Kompensationserfordernis: 

− verbal-argumentative Bewertungsmethode 

− HINWEISE ZUM VOLLZUG DER EINGRIFFSREGELUNG (HVE), 2009 

- Die HVE wurde bei der Ermittlung der Kompensationsmaßnahmen als Richtwert 

berücksichtigt. Eventuelle Abweichungen werden in den jeweiligen Kapiteln 

erläutert. 

− genannte Fachliteratur im Quellenverzeichnis 
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2 UNTERSUCHUNGSGEBIET 

Das Plangebiet liegt im Osten des Landkreises Märkisch-Oderland in der Gemeinde Letschin knapp 

12 km nordöstlich der Stadt Seelow. Die deutsch-polnische Grenze befindet sich mit der Oder nur in 

einer Entfernung von 2,5 km weiter östlich. 

2.1 ABGRENZUNG UND BESCHREIBUNG 

Im Folgenden wird die Vorhabenfläche als Plangebiet mit einem Geltungsbereich von ca. 3,2 ha 

beschrieben. Das Untersuchungsgebiet variiert in seiner Größe nach den Schutzgütern und deren 

unterschiedlicher räumlicher Relevanz. 

Schutzgut Untersuchungsgebiet 

Klima, Wasser, Fauna Geltungsbereich  

Fläche, Boden, Biotope Geltungsbereich zzgl. 50 m 

Landschaft Geltungsbereich zzgl. 500 m 

Mensch Geltungsbereich zzgl. 500 m 

Kultur und Sachgüter Geltungsbereich zzgl. 500 m 

Schutzgebiete Geltungsbereich zzgl. 500 m 

 

2.2 BESTEHENDE NUTZUNGEN 

Das Untersuchungsgebiet grenzt nördlich an den Ortsteil Sophiental und befindet sich im ländlichen 

Raum. Innerhalb des Geltungsbereiches sind mehrere Gebäude, ehemalige Silageanlagen sowie eine 

Bauruine in Form einer Stahlbalkenkonstruktion und befestigte Wegeflächen vorhanden. 

Das Untersuchungsgebiet ist geprägt von der ehemaligen landwirtschaftlichen Nutzung als 

Milchviehbetrieb. Ein Haupterschließungsweg verläuft entlang der östlichen Längsseite des 

Geltungsbereiches und bietet Zugänge im Norden und Süden, die auch zukünftig weiter genutzt 

werden sollen. Über den Erschließungsweg ist das Plangebiet mit dem Wohngebiet im Süden und 

den landwirtschaftlichen Wegen im Norden verbunden.  

Direkt östlich angrenzend befindet sich der Rest der ehemaligen LPG-Fläche mit Stallanlagen und 

weiteren Gebäuden. Derzeit befindet sich eine mobile Antennenanlage des Mobilfunknetzbetreibers 

Vodafone (Standortbescheinigungs-Nr.: 89014452) auf dem Gelände. Diese Antennenanlage entfällt 

in Zukunft auf dem Plangebiet, da außerhalb des Plangebietes die Errichtung eines 

Stahlgitterturmes als Träger für Mobilfunkantennen + Versorgungseinheit geplant und bereits 

genehmigt ist (s. Bauordnungsamt Landkreis Märkisch-Oderland, AZ: 63.30/00488-21). 

Das Plangebiet wird im Süden, Westen und Norden bisher von einem Zaun begrenzt. Im Süden 

schließen Gartenflächen der Wohnbebauung des Ortsteils Sophienthal an. 

Der etwa 3,2 ha große räumliche Gesamt-Geltungsbereich des Bebauungsplans ist durch die 

Erschließungsflächen, Silageanlagen und Gebäude der ehemaligen LPG-Anlage geprägt. Zwischen 

diesen Flächen befinden sich gem. Geoportal Brandenburg (Stand, 11.03.2025) ruderale Pionier-, 

Gras- und Staudenfluren; weitgehend ohne Gehölzbewuchs sowie Frischwiesen; weitgehend ohne 

spontanen Gehölzbewuchs. 
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2.3 SCHUTZGEBIETE 

Das Plangebiet liegt in keinem Trinkwasser- oder Wasserschutzgebiet (WSG). Auch im weiteren 

Untersuchungsgebiet befindet sich kein WSG. Die nächstgelegenen Wasserschutzgebiete (ID 7389 & 

4527) befinden sich bei Neuhardenberg und Seelow in 15 km Entfernung und haben jeweils eine 

Einstufung der Zonen II & III (METAVER, 2024).  

Das Plangebiet grenzt westlich direkt an das Vogelschutzgebiet „Mittlere Oderniederung“. Hierbei 

handelt es sich um ein SPA-Gebiet (Special Protection Area). In Abbildung 3 ist zu erkennen, dass die 

Begrenzung des Gebietes nach den Nutzungen der Landschaft definiert ist. Die ehemalige 

Betriebsfläche ist, zusammen mit der Wohnbebauung Sophienthals, aus dem Schutzgebiet 

ausgeschlossen dargestellt. 

Bei einer näheren Betrachtung der westlichen Begrenzung wird eine schmale Überlagerung 

deutlich, die jedoch aufgrund der deutlichen Nutzungstrennung und einer möglichen technischen 

Verschiebung oder planerischen Unschärfe von Luftbild und Plangrundlagen auf keine 

Beeinträchtigung des Schutzgebiets schließen lassen könnte. Dadurch bzw. durch die Nähe zum 

SPA-Gebiet hat sich die Erforderlichkeit einer Natura-2000-Prüfung ergeben. Diese konnte am 

10.04.2025 durch das „Büro für Zoologische Gutachten, Artenschutz und Wildtiermanagement“ 

abgeschlossen werden. Die 106 Zielarten (Zugvogel- und Brutvogelarten) sind somit im Rahmen der 

Konfliktanalyse geprüft worden. Das Ergebnis ist, dass keine Beeinträchtigung der untersuchten 

Arten durch das geplante B-Planverfahren zu erwarten sind. 

Im Verhältnis handelt es sich bei diesem überlagernden Streifen um ca 0,26 ha in Bezug auf eine 

Gesamtfläche des SPA-Gebietes von 31.000 ha. Das sind weniger als 0,01 % des SPA-Gebiets.  

In dieser schmalen Überlagerungsfläche sind keine Eingriffe geplant, sondern Flächenaufwertungen, 

die das Schutzziel des SPA-Gebiets befolgen. 

Das Vogelschutzgebiet „Mittlere Oderniederung“ wurde im März 2004 aufgestellt und im Mai 2016 

aktualisiert. Das mehr als 31.000 ha große Vogelschutzgebiet verläuft über eine Länge von 145 km 

entlang der deutschen Seite der Oder. Das Schutzgebiet erstreckt sich über den ehemaligen 

Überflutungsraum der Oder, der jetzt überwiegend landwirtschaftlich genutzt wird. Große Teile sind 

nur dünn besiedelt und kaum zerschnitten, und daher vergleichsweise störungsarm. Es stellt eine 

wichtige Vogelzuglinie dar und besitzt laut Natura 2000 Standarddatenblatt folgende Qualität und 

Bedeutung: Bedeutender Lebensraum für Brut- und Zugvögel, insbesondere globale Bedeutung als 

Brutgebiet des Wachtelkönigs und als Rastgebiet für Wasservögel, Europa- bzw. EU-weite Bedeutung 

als Brutgebiet für Weißstorch, Sprosser, Uferschnepfe, Waldsaatgans (s. NATURA 2000 – 

STANDARDDATENFORMULAR). 
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Abb. 3: Untersuchungsgebiet mit westlich angrenzendem SPA-Schutzgebiet, geoportal Brandenburg mit Geobasisdaten der 

LGB: © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0 

In ca. 300 m Entfernung liegt nördlich sowie östlich das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) „Oderaue 

Kienitz“. Ein schmaler Bereich des insgesamt 1.095,06 ha großen FFH-Gebiets befindet sich 

außerhalb des Plangebiets aber innerhalb des Untersuchungsgebiets. Das FFH-Gebiet wurde im 

Februar 2003 aufgestellt und im Mai 2013 aktualisiert. Es handelt sich um naturnahe, kleinflächig 

deutlich reliefierte Standortkomplexe der Oderaue mit vielfältigen Vegetationsformen von Flutrasen, 

Feuchtwiesen, Auewäldern und Altarmen bis zu Trockenrasen mit jeweils charakteristischen Arten. 

 

 

Abb. 4: Untersuchungsgebiet mit den beiden relevanten Schutzgebieten: SPA-Gebiet (grün) und FFH-Gebiet (rot), Geoportal 

Brandenburg  

In ca. 4,5 km südöstlicher Entfernung befindet sich längs der Oder das Naturschutzgebiet (NSG) 

„Oderaue Genschmar“, dessen Schutzstatus mit Beschluß Nr. 130 des Bezirkstages Frankfurt/Oder 

vom 14.03.1990 festgesetzt wurde und am 16.05.1990 in Kraft getreten ist. 
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Im Plangebiet und Untersuchungsgebiet selbst befinden sich keine Bau- oder Gartendenkmale. In 

der näheren Umgebung befinden sich im Umkreis von 4 km mehrere Bodendenkmäler, darunter die 

alten Ortskerne der Orte Kienitz, Letschin und Zechin. Hier handelt es sich laut Denkmalliste des 

Landes Brandenburg um historische Siedlungen und Ortskerne, die aus unterschiedlichen Zeiten wie 

der Bronzezeit, der römischen Kaiserzeit sowie des Mittelalters stammen (s. Bodendenkmalnummern 

60314 – 60318). 

 

Name Mindestentfernung zum Geltungsbereich Richtung 

SPA-Gebiet „Mittlere Oderniederung“, DE3453422 Westlich angrenzend, bzw. 150m östlich westlich 

FFH-Gebiet „Oderaue Kienitz“, DE3352301 300 m Nördlich und 

östlich  

NSG „Oderaue Genschmar“, DE3353-501 4.500 m südöstlich 

 

Es gelten die aktuellen Satzungen und Verordnungen für den Natur- und Artenschutz sowie den 

Denkmalschutz. 
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3 ZIELE UND INHALT DER PLANUNG 

Bei der Aufstellung von Bauleitplänen sind nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB die Belange des 

Naturschutzes und der Landschaftspflege, insbesondere des Naturhaushaltes, des Wassers, der Luft 

und des Bodens zu berücksichtigen. Um gemäß § 1a Abs. 2 BauGB im Rahmen der Abwägung nach 

§ 1 Abs. 7 BauGB die Belange von Natur und Landschaft ausreichend berücksichtigen zu können, 

werden die durch den B-Plan vorbereiteten Eingriffe bewertet sowie die erforderlichen Vermeidungs- 

und Ausgleichsmaßnahmen ermittelt.  

In Anlehnung an die allgemeinen Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sowie der 

Zielvorgaben durch die übergeordneten Planungen werden in Verbindung mit der Bestandssituation 

und ihrer Bewertung die folgenden gebietsspezifischen Entwicklungsziele abgeleitet: 

− Bevorzugte Planung u.a. auf Konversionsflächen 

− Mindestabstand von 250 m zu im Zusammenhang bebauten Flächen. Dies gilt jedoch nicht 

für Konversionsflächen. 

− Vollständig umgebender Sichtschutz aus einheimischen Gehölzen gemäß Anlage 2 zu § 5 der 

Baumschutzsatzung der Gemeinde Letschin. Bei bereits vorhandenen landschaftlichen 

Strukturelementen kann darauf verzichtet werden. 

− Schutz und Entwicklung eines großräumigen Biotopverbundes von Niedermooren und 

grundwassernahen Standorten 

− Erhalt der besonderen Erlebniswirksamkeit der Landschaft  

− In Letschin verortete Entwicklungsschwerpunkte:  

 eine kleinteiligere Flächengliederung ist anzustreben 

 stärkere räumliche Gliederung der Landschaft mit gebietstypischen 

Strukturelementen ist anzustreben  

− Optimierung der Wasserrückhaltung bei gleichzeitiger Extensivierung der Flächennutzung 

zur Vermeidung von Stoffeinträgen in Oberflächengewässer und zur Verminderung weiterer 

Stoffeinträge ins oberflächennahe Grundwasser in Zufluss gebieten mit sommerlicher 

Grundwasserzehrung bzw. Bereichen mit Wasserrückhalt durch An- und Einstau  

− Sicherung der Retentionsfunktion größerer Niederungsgebiete 
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3.1 BESCHREIBUNG DES VORHABENS 

Die geplante Photovoltaik-Freiflächenanlage wird innerhalb der Baugrenze auf nach Süden 

ausgerichteten Modultischen in Reihen errichtet.  

− Die Erschließung wird von der südlich gelegenen Oderstraße über bereits bestehende Wege 

erfolgen. Zusätzlich zu den Bestandswegen der ehemaligen Nutzung müssen nur gering-

fügig weitere teilversiegelte Wege zu den Trafostationen / Übergabestationen / 

Energiespeicher errichtet werden. 

− Die Modulunterkonstruktionen sollen mit Stahlpfosten in den Boden gerammt oder gebohrt 

werden. Alternativ können auch aufliegende Schraub-Betonfundamente oder 

Wannenfundamente, die nicht in den Boden eingebracht werden und die Unterkonstruktion 

der PV-Module nur beschweren, zum Einsatz kommen. 

− Die Verlegung der benötigten Kabel erfolgt direkt an den Modultischen und zwischen den 

Modulreihen überirdisch mit einer Abdeckung. 

− Höhe der baulichen Anlage soll mit ca. 3 m über Geländeoberkante im B-Plan angesetzt 

werden. 

− Abstand von 0,8 m zwischen Geländeoberkante und Modulunterkante 

− Besonnter Streifen von ca. 2,5 m zwischen den Modulreihen 

− Zu errichtende Nebenanlagen: 

o Trafostationen/ Wechselrichter:  

▪ 2 Stk.  

▪ L x b: 5,9 m x 2,4 m > 14,2 m²/ Stk > gesamt: 28,4 m² 

▪ Höhe: 4 m 

o Speicher (Container):  

▪ 3 Stk. 

▪ l x b: 5,9 m x 2,4 m > 14,2 m²/ Container > gesamt: 42,6 m²  

▪ Höhe: 4 m 

Im Folgenden werden die baubedingten und betriebsbedingten Wirkfaktoren beschrieben. Hierbei 

sind u.a. relevante Passagen für den Artenschutz aus der artenschutzrechtlichen Prüfung des „Büros 

für Zoologische Gutachten, Artenschutz und Wildtiermanagement“ genannt. 

3.2 BAUBEDINGTE PROJEKTWIRKUNGEN 

Hierzu zählen die Wirkfaktoren bzw. Merkmale des Vorhabens während der Bauphase. Bei den 

potenziellen Projektauswirkungen können baubedingte, anlagebedingte und betriebsbedingte 

Wirkfaktoren unterschieden werden. 

Baufeldfreimachung: 

Für den Baubeginn ist keine Rodung von Bäumen oder Hecken erforderlich. Gebäude bzw. 

Gebäudereste werden im Rahmen der Umsetzung des Projektes zurückgebaut. Die Reichweite dieses 

Wirkfaktors wird als sehr gering eingeschätzt, (gem. ARTENSCHUTZFACHLICHE PRÜFUNG).  

Bauphase: 

Nach Möglichkeit werden lokale Betriebe beim Bau und während des Betriebs der Anlage 

eingebunden, um die regionale Wertschöpfung vor Ort zu stärken. 

Es ist geplant bestehende Zufahrten zu benutzen und somit sind zum jetzigen Planungsstand keine 

Fällungen erforderlich. Im Rahmen der weiteren Planung wird eine Bauzeitenregelung als 

Vermeidungsmaßnahme ergänzt. 

Erschütterungen und Auswirkungen auf den Boden: 

In dieser Phase sind keine erheblichen Erschütterungen zu erwarten. Es werden zeitlich begrenzt 

über den Boden Erschütterungen wahrzunehmen sein, die mit Entfernung von der Quelle abnehmen. 
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Bodenverdichtungen können durch kleinere Baufahrzeuge entstehen. Durch die derzeitige Nutzung 

als landwirtschaftliche Lagerflächen ist bereits von einer Verdichtung auszugehen. 

Diese könnten sich auf Vorkommen von Reptilien oder Amphibien auswirken, die innerhalb der 

Fläche im Boden den Tag verbringen oder überwintern (s. ARTENSCHUTZFACHLICHE PRÜFUNG). 

Im Rahmen der Errichtung der Photovoltaikanlage am geplanten Standort sind keine 

reliefverändernden Maßnahmen vorgesehen, so dass eine Bodenumlagerung und 

Bodendurchmischung ausgeschlossen werden können. Der Umfang der Bodenverdichtung wird 

nicht größer angesehen als die derzeitige Nutzung (ARTENSCHUTZFACHLICHE PRÜFUNG). 

Im Vorfeld der Montage sind i.d.R. keine Erdarbeiten, bis auf Kabelgräben oder 

Geländebewegungen, erforderlich. Der Boden ist nur an wenigen Stellen versiegelt (Nebenanlagen: 

Wechselrichter/ Trafostation, Energiespeicher etc.), die auf der gesamten Fläche nur eine kleine 

Teilfläche von maximal 5 % beanspruchen. 

Geräusche und stoffliche Emissionen der eingesetzten Techniken und Stoffe: 

Es handelt sich um kurzzeitige, akustische Störungen im ländlichen Raum, außerhalb eines 

Wohngebiets. Bei den eingesetzten Techniken handelt es sich um Fahrzeuge bzw. Baugeräte, die mit 

den landwirtschaftlich verwendeten Geräten vergleichbar sind.  

Abfall: 

Es liegen derzeit keine Informationen zu den zu erwarteten Abfällen in der Bauphase vor. Der 

anfallende Abfall ist von den ausführenden Firmen verpflichtend fachgerecht zu entsorgen. 

3.3 ANLAGENBEDINGTE PROJEKTWIRKUNGEN 

Bodenversiegelung: 

Eine Versiegelung des Bodens ist für die PV-Anlage nicht erforderlich, da die Stahlpfosten der 

Module in die Erde gerammt oder gebohrt werden, die im Zuge des Rückbaus unkompliziert samt 

Unterkonstruktion entfernt werden können. Die alternativ aufliegenden Schraub-Betonfundamente 

oder Wannenfundamente können ebenfalls unkompliziert entfernt und abtransportiert werden. 

Es finden nur geringfügig Eingriffe in den Boden statt, Einzig die Nebenanlagen inklusive 

Erschließung führen zu einer sehr geringen Versiegelung von maximal 5 % der Gesamtfläche. 

Wirkungen auf Wasser und Boden: 

Eine Durchdringung tiefliegender Bodenschichten und eine damit verbundene Störung des 

Bodengefüges soll verhindert werden. 

Zusätzlich zu der bodenschonenden Bauweise der Unterkonstriktion, soll die Verlegung der 

benötigten Kabel direkt an den Modultischen und zwischen den Modulriehen überirdisch mit einer 

Abdeckung erfolgen. So werden weitere Bodeneingriffe vermieden. 

Erforderliche Wechselrichter/Trafostationen/Energiespeicher werden angestrebt auf bereits heute 

versiegelten Teilflächen zu errichten, jedoch kann aufgrund der vorherrschenden Bodenverhältnisse, 

die bezifferte Versiegelung von maximal 5 % der Gesamtfläche notwendig werden. 

Das Niederschlagswasser wird über die Oberflächen der Module in den Boden abgeleitet und 

versickert im Plangebiet. Somit wird im gesamten Plangebiet das anfallende Niederschlagswasser 

weiterhin dem Boden‐ und Wasserhaushalt zugeführt und der natürliche Wasserkreislauf wird nicht 

beeinträchtigt. Eine Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser ist ebenfalls nicht zu erwarten, da mit 

dem Vorhaben keine Stoffe freigesetzt werden, die die Qualität von Grund- und Oberflächenwasser 

beeinträchtigen. 

In der Regel erfolgt die Reinigung der Module durch das Niederschlagswasser, bei zusätzlichen 

Reinigungen mit destilliertem Wasser. Kein Abwasser fällt durch den Betrieb an. 

Erschütterungen sind in der Betriebsphase auch nicht zu erwarten. 
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Überdeckung von Boden durch die Modulflächen 

Eine möglichst hohe Aufständerung erlaubt einen hohen Lichteinfall auch unter den Modulen. 

Diese ist hier gewährleistet.  

Bei Hanglagen mit bodennah installierten Modulreihen oder Standorten mit hoher Erosions-

empfindlichkeit und einer standort- oder baubedingt schütteren Pflanzendecke ist die Wind- und 

Wassererosionsgefahrerhöht. Aufgrund der ebenen Ausrichtung des Reliefs ist dieser Wirkfaktor für 

den Planungsraum nicht wirksam. Durch die Lenkung der Niederschläge und das Herabtropfen von 

Niederschlagswasser den Modulen kann es zu Erosion in diesem Bereich kommen. Aufgrund der 

guten Wasserversorgung dieser Bodenbereiche ist eine gut entwickelte Vegetationsdecke zu 

erwarten, die eine Erosion in diesem Bereich verhindert. 

Gesonderte Schadensbegrenzungsmaßnahmen zur Vermeidung einer Beeinträchtigung sind nicht 

erforderlich (ARTENSCHUTZFACHLICHE PRÜFUNG). 

Einzäunung: 

Es soll geprüft werden, ob der bestehende Zaun des Gebiets weiterhin genutzt werden kann und ggf. 

nur geringfügig umgebaut werden muss. Eine entsprechende Umpflanzung mit der geforderten 

Sichtschutzhecke sollte ebenfalls möglich sein. 

Die Größe des geplanten Solarparks läuft nicht Gefahr, eine Trennwirkung oder Isolation zu 

etablieren, da die Aktionsräume der Groß- und Mittelsäuger weit über die Ausdehnung des 

Solarparks hinaus gehen und dieser leicht umwandert werden kann. Damit die Einzäunung keine 

Trennwirkung auf Klein- und Mittelsäuger, sowie Amphibien und Reptilien ausübt, ist bei Einbau 

einer neuen Zaunanlage eine Bodenfreiheit von mindestens 15 cm zu gewährleisten.  

Gesonderte Schadensbegrenzungsmaßnahmen zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstat-

bestände für streng geschützte Tier- und Pflanzenarten sowie europäische Vogelarten außer der 

Bodenfreiheit von mindestens 15 cm für den Zaun sind nicht erforderlich (ARTENSCHUTZFACHLICHE 

PRÜFUNG). 

3.4 BETRIEBSBEDINGTE PROJEKTWIRKUNGEN 

Die folgenden Wirkfaktoren bzw. Merkmale sind in der Betriebsphase festzustellen: 

Geräusche und stoffliche Emissionen: 

Es werden keine Geräusche oder stofflichen Emissionen erwartet. 

Mögliche Schallemissionen durch Transformatoren oder Wechselrichter riskieren nicht, auf 

europäische Vogelarten zu wirken (ARTENSCHUTZFACHLICHE PRÜFUNG). Durch den Verkehr im 

Rahmen von Wartungsarbeiten kann es zu stofflichen Emissionen (Abgase) kommen, die von den 

genutzten Fahrzeugen und/oder Maschinen entstehen. Diese gehen jedoch nicht über die derzeitige 

Belastung durch die intensive landwirtschaftliche Nutzung des benachbarten Grundstücks hinaus, 

so dass dieser Wirkfaktor nicht wirksam werden kann.  

Wärmeabgabe und Licht: 

Lichtemissionen durch künstliche Beleuchtung der geplanten Photovoltaik-Anlage oder der 

Transformatoren bzw. Wechselrichter sind nicht vorgesehen. Eine Kulissenwirkung kann aufgrund 

der geringen Höhe der Module mit angrenzenden Ställen ausgeschlossen werden, da die Module 

nicht über deren Höhe hinausragen. 

Laut artenschutzfachlicher Prüfung ist hier keine Störung bzw. Beeinträchtigung für die 

untersuchten Arten zu erwarten (ARTENSCHUTZFACHLICHE PRÜFUNG). 

Elektrische und magnetische Felder: 

Laut artenschutzfachlicher Prüfung ist hier keine Störung bzw. Beeinträchtigung für die 

untersuchten Arten zu erwarten. Im weiteren Verfahren werden unter 4 A 1 Schutzgut Mensch die 

potenziellen Auswirkungen auf das menschliche Wohlbefinden / Gesundheit beschrieben und 

bewertet (ARTENSCHUTZFACHLICHE PRÜFUNG). 
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Wartung: 

Eine Wartung wird an wenigen Tagen im Jahr geschehen. Im Zuge von Wartungsmaßnahmen 

können sich Personen im Bereich der Module aufhalten oder auch Maschinen eingesetzt werden. 

Aufgrund der bisherigen landwirtschaftlichen Nutzung der Fläche kommt es somit zu keiner 

Steigerung von Störreizen gegenüber dem Ist-Zustand. Vielmehr wird es zu einer deutlich 

geringeren Nutzung kommen, da die größere Teilfläche dem landwirtschaftlichen Betrieb nicht mehr 

zur Verfügung steht. 

Mahd/ Beweidung: 

Die Finanzierung der naturschutzfachlichen Pflegemaßnahmen wird über die gesamte Dauer der 

Maßnahme und Nutzung der Fläche durch den Vorhabenträger sichergestellt.  

Eine einschürige Mahd ist vorgesehen. Eine potenzielle Beweidung soll jedoch geprüft werden. 

Durch Höhe der Modultische wäre eine Beweidung grundsätzlich möglich. Im weiteren 

Planungsverfahren werden Angaben zu einer potenziellen Beweidung gegeben. 

Im Falle einer einschürigen Mahd wäre mithilfe eines Mulchmähers auf einen Verbleib des 

Schnittgutes auf der Fläche zu achten, um die Mulchung der Vegetationsflächen zu gewährleisten. 

Abfall: 

Es liegen derzeit keine Informationen zu den zu erwarteten Abfällen in der Betriebsphase vor. Der 

anfallende Abfall ist von den ausführenden Firmen verpflichtend fachgerecht zu entsorgen.  

Die verwendeten Materialien der gesamten Anlage können nach Ende der Betriebsphase komplett 

durch aktives Recycling dem Entsorgungskreislauf zugeführt werden. 

3.5 ENDE DER BETRIEBSPHASE  

Mit Ablauf der Betriebszeit von 30 Jahren werden die Photovoltaik-Freiflächenanlage und die 

Nebenanlagen (z.B. Energiespeicher) durch die Vorhabenträger:innen zurückgebaut und vor Ort 

keine Rückstände zurückgelassen. Der kommunalen Verwaltung entstehen durch die Umsetzung des 

Vorhabens keine Kosten. 

3.6 PRÜFUNG ANDERWEITIGER PLANUNGSALTERNATIVEN 

Im Rahmen des Antrags auf Aufstellungsbeschluss sind aufgrund der bevorzugten Beplanung von 

Konversionsflächen im Vorfeld keine alternativen Standorte durch die Vorhabenträger:innen und die 

Gemeinde geprüft worden. Deshalb und aufgrund des Eigentumsverhältnisses wurde anhand des 

Kriterienkatalogs für die Errichtung von Photovoltaik Freiflächen-Anlagen in der Gemeinde Letschin, 

18.04.2024 ausschließlich dieser Standort geprüft. 
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4 BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DER UMWELTAUSWIRKUNGEN  

4 A BESTANDSAUFNAHME UND BEWERTUNG 

4 A 1 Schutzgut Mensch 

Bezüglich des Menschen sind die Aspekte Gesundheit und Wohlbefinden, Wohnen und Wohnumfeld 

sowie Erholung und Freizeit zu betrachten. 

Die Bevölkerungsdichte der Gemeinde Letschin liegt mit 28 Einwohner je km² deutlich unter dem 

Durchschnitt des Landkreises Märkisch-Oderland (93 Einwohner je km²) und dem des Landes 

Brandenburg (85 Einwohner je km²) (STATISTIK, 2022). 

Gesundheits- und Nahversorgungseinrichtungen existieren nicht im UG, sondern befinden sich erst in 

Letschin (8 km entfernt) und im 20 km weiter entfernteren Seelow. Die einzige Grundschule der 

Gemeinde Letschin befindet sich auf dem sogenannten Bildungscampus mit dazugehöriger 

Oberschule und Kindertagesstätte im Ort Letschin selbst.  

Das Plangebiet ist nicht bewohnt bzw. wurde zuvor landwirtschaftlich mit teilweiser Bebauung 

genutzt. 

Das nächstgelegene Wohngebäude des Ortsteils Sophienthal befindet sich ca. 105 m südlich des 

Geltungsbereiches. Langgestreckte Gartenbereiche befinden sich zwischen der Wohnbebauung und 

dem Geltungsbereich. Die von West nach Ost verlaufende Oderstraße, an die sich die restlichen 

Wohngebäude des Ortsteils anschließen, befindet sich 120 m südlich des Geltungsbereiches.  

In 2 km Entfernung befindet sich der nächstgelegene Ort Kienitz, der über die Straße nordwestlich 

des Plangebiets bzw. dem Amselweg erreichbar ist. Eine geschlossene Kopfbaumallee, als 

geschütztes Biotop markiert (GeoPortal LBGR Brandenburg, Biotopytypen) begleitet die Straße 

nordwestlich des Plangebiets. 

Touristische Erholungsnutzungen zeigen sich durch Ferienwohnungen bzw. Gasthäuser in u.a. 

Kienitz, Letschin, Zechin sowie das Ferienhaus „Possin“ am nahe gelegenen Naturraum Odervorland 

Groß Neuendorf-Lebus. In Letschin gibt es insgesamt neun Beherbergungsbetriebe. Zu den 

Beherbergungsbetrieben zählen sowohl Hotels als auch Pensionen. Aber auch Campingplätze und 

Unterkünfte, die Gäste nur im Nebenerwerb beherbergen, zählen dazu. 

Der nächstgelegene Bahnhof befindet sich in Letschin von dem die Regionalbahn RB60 bis nach 

Eberswalde bzw. Frankfurt (Oder) fährt. Die Bundesstraßen B1 und B167 sind jeweils ca. 15 km in 

südlicher und westlicher Richtung vom Plangebiet entfernt.  

Durch den Ortsteil Sophienthal und entlang der Oderstraße verläuft der Europaradweg R1 sowie der 

Oderbruchbahn-Radweg, der von Seelow nach Letschin führt. Weitere Radwege wie die E-Bike-Tour 

„Zu den Reetz-Dörfern: Natur pur“ sowie „Auf den Spuren des alten Fritz“ sind in wenigen 

Kilometern westlich erreichbar. Entlang dieser Wege sind Gaststätten, Imbisse, Cafés oder die 

ortsüblichen Heimatstuben vorzufinden und bieten Ausflugsmöglichkeiten für Anwohnende und 

Touristen. 

Das Plangebiet selbst bietet für eine Erholungsnutzung keine hohe Qualität, da das LPG nicht 

öffentlich nutzbar ist und auch Wander- bzw. Spazierwege nicht auf oder direkt um das Plangebiet 

herum existieren.  

Die menschliche Gesundheit und das menschliche Wohlbefinden können durch PV-

Freiflächenanlagen durch baubedingte Geräusche und stoffliche Emissionen sowie anlagenbedingte 

optische Effekte beeinträchtigt werden. Diese werden im Umweltbericht erläutert und bewertet. Bis 

dahin wird der Wert des Plangebiets als gering eingestuft. 
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4 A 2 Schutzgut Kultur und Sachgüter 

Im Plangebiet selbst befinden sich keine Bau-, oder Naturdenkmale. Die Denkmale in der näheren 

Umgebung sind vom Planvorhaben nicht betroffen. In der näheren Umgebung befinden sich im 

Umkreis von 4 km mehrere Bodendenkmäler, darunter die alten Ortskerne der Orte Kienitz, Letschin 

und Zechin. Hinzu kommt das Panzerdenkmal Kienitz, welches zum Denkmalensemble „Weltkriege“ 

der Region und damit dem europäischen Kulturerbe Oderbruch gehört. Das Denkmal selbst befindet 

sich in Kienitz und liegt damit ca. 3 km Luftlinie vom Plangebiet entfernt. 

 

Sowohl entstehungsgeschichtlich als auch geologisch ist für Sophienthal interessant, dass der 

Ortsteil im Rahmen der Trockenlegung des Oderbruchs im Jahre 1766 als Wollspinnerdorf entstand 

(TOURISMUSVERBAND MÄRKISCH ODERLAND, 2001). In der näheren Umgebung des Plangebiets 

sind zahlreiche Elemente der Kulturlandschaft zu finden. Nördlich des Plangebiets verläuft eine 

gepflegte, geschlossene Kopfbaumallee als geschütztes Biotop in ca. 20 m Entfernung an der 

nordöstlichen Ecke des Plangebiets. Hier befindet sich auch eine Zufahrt mit dementsprechender 

Lücke in der Allee.  

Die Landschaft zeichnet sich durch zahlreiche Entwässerungsgräben aus. Westlich des Plangebiets 

befindet sich der Amselweggraben und nördlich der Hedewindengraben.  

 

Die nächstgelegenen Bodendenkmäler liegen laut Denkmalliste des Landes Brandenburg 

(DENKMALLISTE DES LANDES BRANDENBURG LANDKREIS MOL, 2023) in den Gemarkungen 

Genschmar (Nr. 60263) und Letschin (Nr. 60351), wobei es sich um eine Siedlung aus der römischen 

Kaiserzeit und Siedlungsnachweise aus verschiedenen noch älteren Zeitepochen handelt. Der 

Abstand zu den Bodendenkmälern beträgt vom Plangebiet aus ca. 3.050 und 3.150 m. 

 

Im Plangebiet sind keine Sichtachsen bzw. Sichtbeziehungen von Kirchen oder Kulturgütern zu 

verzeichnen. 

 

Der Wert bzgl. des Schutzgutes Kultur und Sachgüter wird durch die weite Entfernung der 

Bodendenkmäler bzw. Denkmäler zum Geltungsbereich als gering eingestuft. 

 

4 A 3 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Da zum jetzigen Zeitpunkt des Verfahrens aufgrund von Witterungsverhältnissen, noch keine 

gesonderte Biotoptypenkartierung vorliegt, wird im Folgenden vorläufig auf den Datenbestand 

„Flächendeckende Biotop- und Landnutzungskartierung im Land Brandenburg (BTLN) - CIR-

Biotoptypen 2009“ des Landes Brandenburg zurückgegriffen und eingegangen. 

Eine bereits vorliegende faunistische Erfassung im Rahmen der Planung der 

Freiflächenphotovoltaikanlage in Letschin, OT Sophienthal, Landkreis Märkisch-Oderland, 

Brandenburg des Kartierkreises Ost n.e.V. mit Stand vom 19.09.2024 ist mit seinen Ergebnissen 

aufgeführt. 

Die bereits im Kapitel 2.3 beschriebene Natura-2000-Prüfung wurde aufgrund des angrenzenden 

SPA-Gebiets beauftragt und ist am 10.04.2025 abgeschlossen worden. Nach einer Konfliktanalyse 

von insgesamt 106 Zielarten, hat die Prüfung ergeben, dass keine Beeinträchtigungen mit der 

Aufstellung des B-Plans vorliegen.  

In Bezug auf die beauftragte Biotopkartierung kann aufgrund der anthropogenen Überformung des 

Plangebiets bereits jetzt ausgeschlossen werden, dass natürlich vorkommende und wertvolle Biotope 

überplant werden. 

Bei einer ersten Vorort-Begehung durch das „Büro für Zoologische Gutachten, Artenschutz und 

Wildtiermanagement“ wurde allerdings eine künstlich geschaffene Fläche mit Schilfbestand 

aufgenommen, welche in der weiteren Überprüfung genauer untersucht werden muss, um 

Rückschlüsse auf dessen Wertigkeit zu erhalten. Für eine genaue Flächenangabe wird ebenfalls auf 

die ausstehende Biotopkartierung verwiesen. 

Die Biotoptypenkartierung kann zu Beginn der Vegetationsperiode erfolgen und die entsprechenden 

Ergebnisse werden im Mai 2025 vorliegen. 
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Abb. 5 & 6 Biotoptypen lt. Geoportal Brandenburg, https://geoportal.brandenburg.de/de/cms/portal/start/map/40#, Stand 

03/25 

Biotoptypen 

Mit der beabsichtigten Aufstellung eines Bebauungsplans und der Änderung des 

Flächennutzungsplans für den Neubau einer Freiflächen-Photovoltaikanlage werden Teilflächen von 

zwei Biotopytypen überplant. Nach dem jetzigen Stand des Vorentwurfs (Stand 16.04.2025) befindet 

sich auf dem Plangebiet Biotoptypen mit geringer und mittlerer Bewertung. Falls im Rahmen der 

gesonderten Biotopkartierung eine andere Bewertung auftritt oder weitere Biotope hinzukommen, 

werden diese hier berücksichtigt. 

Der bereits aufgenommene Schilfbestand wurde bisher zur Sicherung außerhalb der Baugrenze 

aufgeführt und für die weitere Planung als potenzielle Fläche für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

vorgemerkt. 

Die Biotoptypen bilden neben der Bewertung der vorhandenen Vegetationsstrukturen die Grundlage 

zur Bewertung u.a. der Schutzgüter Klima, Boden und Wasser. Dafür können zur besseren 

Verständlichkeit die Biotoptypen der Offenlandbiotope, die sich auf dem Plangebiet finden lassen, 

zusammengefasst werden. 

https://geoportal.brandenburg.de/de/cms/portal/start/map/40
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Offenlandbiotope 

Bei den Offenlandbiotopen im Plangebiet handelt es sich um das Biotop Ruderale Pionier-, Gras- und 

Staudenfluren weitgehend ohne Gehölzbewuchs (032201) und Frischwiesen; weitgehend ohne 

spontanen Gehölzbewuchs (0511201). In den Randbereichen überwiegen Ruderalfluren und 

vegetationsfreie Flächen.  

Im weiteren Verfahren wird eine umfassendere Beschreibung aller Biotoptypen innerhalb des 

Untersuchungsgebiets ergänzt und die konkrete Bewertung der Biotope dargestellt. Die Bewertung 

erfolgt mittels einer 5-stufigen Skalierung von sehr hoch, hoch, mittel, gering bis sehr gering. Die 

Kriterien Schutzstatus/ Gefährdung (S), Vielfalt (V), Regenerationsfähigkeit (R) werden in Anlehnung 

an BLAB (1993), JEDICKE (1990) und KAULE (1991) herangezogen werden. 

 

Faunistische Untersuchungen 

Im September 2024 wurde durch das Büro Kartierkreis Ost für das Plangebiet eine faunistische 

Erfassung erstellt. Diese behandelt die Tiergruppen Brutvögel und Reptilien. Die Untersuchung 

entspricht noch dem alten Planungsstand inkl. des Flurstücks 502, welches jedoch entfällt, da sich 

die Besitzverhältnisse dieses Gebietes verändert haben.  Somit sind die damals untersuchten 9 ha 

des Untersuchungsgebiets der faunistischen Erfassung nicht mehr aktuell, was jedoch irrelevant ist, 

da die damalige Erfassung das neue Plangebiet inkludiert. Im Folgenden sind die Ergebnisse der 

faunistischen Untersuchung auf das neue Plangebiet mit einer Größe von 3,2 ha angepasst worden. 

Brutvögel: 

Im Untersuchungsgebiet (Plangebiet mit 50 m Pufferbereich) sind 25 brütende Vogelarten und 31 

Reviere kartiert. Von den Arten Haussperling, Mehlschwalbe, Rauchschwalbe und Straßentaube 

konnten besetzte Nester sowie fütternde Altvögel in geöffneten Gebäuden gefunden werden, sodass 

diese qualitativ bewertet worden sind. Demnach ist davon auszugehen, dass in allen Gebäuden des 

Geländes Brutvögel vorkommen (Kartierkreis Ost, 2024, S.10). 

11 Arten (44 %) der 25 Brutvogelarten im aktuellen Untersuchungsgebiet sind als „wertgebend“, also 

mit Gefährdungseinstufung in RL BB 2019, RL DE 2021, EU Vogelschutzrichtlinie Anhang I oder 

Einstufung als "streng geschützt" nach BArtSchVO, zu bezeichnen. 

In den Gebüsch- und Gehölzstrukturen des Untersuchungsgebiets bzw. vor allem am Rand des 

Geländes und angrenzender Gärten waren Blaumeise, Bluthänfling, Dorngrasmücke, 

Gartenrotschwanz, Klappergrasmücke, Kohlmeise, Mönchsgrasmücke, Ringeltaube, Stieglitz und 

Türkentaube zu finden.  

Auf der Grenze der Pufferzone im Westen bzw. auf den umliegenden Ackerflächen sind Feldlerchen 

kartiert. An der nördlichen Grenze des Plangebiets konnte ein Junge führender Jagdfasan in einem 

Gehölz beobachtet werden (Kartierkreis Ost, 2024, S.10).  

Im nordwestlichen, offen strukturierten Teil des Plangebiets waren Reviere bodenbrütender Arten 

wie Grauammer, Haubenlerche, Steinschmätzer, Bluthänfling und Schwarzkehlchen zu finden. Laut 

faunistischem Gutachten bietet der große Totholzhaufen im Nordwesten ein wichtiges 

Strukturelement, das von verschiedenen Arten als Ansitz und möglicherweise auch als Brutplatz vom 

Schwarzkehlchen genutzt wurde (Kartierkreis Ost, 2024, S.10). 

Der Sumpfrohrsänger besiedelt die schilfbewachsenen Flächen um ein Regenwasserrückhaltebecken 

nordöstlich des Plangebiets. Ein Brutverdacht besteht auf der schilfbestandenen Fläche im 

Plangebiet. 

Reptilien: 

Im Untersuchungsgebiet der Freiflächenphotovoltaikanlage befinden sich eine Vielzahl potenziell 

geeigneter Habitatelemente für die Zauneidechese (Lacerta agilis); RL-D: V; RL-BB: 3; FFH-RL: 

Anhang IV; BArtschV , besonders in den Randbereichen, doch teilweise auch in der Fläche in Form 

von Sperrholz sowie Schuttablagerungen. Die Fläche besitzt im Südwesten einen ruderalen 

Charakter, mit einem Mosaik aus offenen Bodenstellen, verschiedenen Vegetationshöhen, 

Totholzstümpfen sowie Ablagerungen von Baumaterialien, Schotter und Altreifen (Kartierkreis Ost, 

2024, S.17). 
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Insgesamt wurden 22 Tiere in verschiedenen Bereichen des Geländes gesichtet. Die Beobachtungen 

konzentrieren sich besonders auf den südlichen Bereich des Untersuchungsgebietes. Auf der 

Ruderalfläche im Südwesten konnten neben einigen adulten Tieren auch mehrere Juvenile 

nachgewiesen werden, was auf eine erfolgreiche Reproduktion schließen lässt (Kartierkreis Ost, 

2024, S.20). 

Um eine Beeinträchtigung der Zauneidechse (Lacerta agilis) bereits zum jetzigen Planungszeitpunkt 

ausschließen zu können, wurde der Bereich des Hauptvorkommens im südwestlichen Bereich aus 

den Baugrenzen ausgeschlossen und als Maßnahmenfläche vorbehalten (s.Abb. 7 - BP Letschin 

Vorentwurf). So wird ein Eingriff in den Lebensraum der Zauneidechse vermieden. Die Fläche soll 

lediglich von Müllablagerungen (wie z.B. Altreifen) beräumt werden. 
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Biotopverbindungen/ Wechselwirkungen 

Das Plangebiet liegt in einem Siedlungsgebiet umgeben von landwirtschaftlichen Flächen mit 

ackerbaulicher Nutzung. Es sind keine Kernflächen im Plangebiet vorhanden. Östlich des 

Geltungsbereiches befindet sich laut Karte zu den Entwicklungszielen des LaPro eine Kernfläche des 

Naturschutzes in näherer Umgebung der Oder. Das Plangebiet selbst liegt abseits vom Kerngebiet. 

Das Plangebiet ist aktuell von allen Seiten eingezäunt, wodurch die Funktion als Verbindungshabitat 

entfällt. 

4 A 4 Schutzgut Luft und Klima  

Der Geltungsbereich im Nordosten Deutschlands, ist überwiegend als gemäßigtes Klima klassifiziert. 

Die landwirtschaftlichen Flächen tragen als Kaltluftentstehungsgebiete wesentlich zur Belüftung der 

umliegenden Ortschaften bei.  

Klimatologisch manifestieren sich die Sommermonate in dieser Region durch eine Tendenz zu 

moderaten Temperaturen, die selten extreme Hitze aufweisen. Im Gegensatz dazu tendieren die 

Wintermonate zu niedrigeren Temperaturen, die gelegentlich in den kalten Bereich fallen können. Es 

ist dabei zu beobachten, dass die Niederschlagsmengen während der Sommermonate tendenziell 

höher ausfallen als im Winter, was auf eine saisonale Variation in der Niederschlagsverteilung 

hinweist. 

Für das Lokalklima des Ortsteils Sophienthal zeigt die ehemalige Milchviehanlage einen höheren 

Versiegelungsgrad als im restlichen Ort. Das Plangebiet besteht aus einem größeren Anteil an 

vorhandener versiegelter Fläche (wird im weiteren Verfahren noch genau beziffert) mit nur wenigen 

vorhandenen Bäumen und Sträucher. Die versiegelten Flächen führen u.a. zu höheren Temperaturen 

und Verhinderung einer Versickerung. 

Da sich das Gebiet um den Ortsteil Sophienthal allgemein in einem Gebiet zur Sicherung von 

Freiflächen mit einer besonderen Bedeutung für die Durchlüftung eines Ortes befindet, empfiehlt 

sich keine höhere Bebauung. Das Planvorhaben steht damit durch seine geringe Höhe im Einklang. 

Der Wert des Schutzgutes Klima muss im Geltungsbereich als mittel eingestuft werden. 

4 A 5 Schutzgut Landschaft  

Das Plangebiet liegt im Osten des Landkreises Märkisch-Oderland und gehört naturräumlich zur 

Einheit „Oderbruch“ in der Oderniederung (LANDKREIS MÄRKISCH-ODERLAND).  

Das Relief des Plangebiets ist bewegt und durch bauliche Eingriffe durch den Einbau der industriell 

genutzten Landwirftschaftsflächen geformt. Die nahe gelegene Kopfbaumallee entlang des 

Amselweges ist für das Schutzgut Landschaftsbild von hohem Wert und ist vom Plangebiet nicht 

betroffen. Im LaPro steht unter dem Schutzgut Erholung die Entwicklung von Kulturlandschaften mit 

aktuell eingeschränkter Erlebniswirksamkeit. Das Entwicklungsziel für das Plangebiet ist im LaPro 

die Pflege und Verbesserung des vorhandenen Potenzials. Entwicklungsschwerpunkte liegen hierbei 

in diesem Subtyp darauf, Fließgewässer in ihrer typischen Umgebung zu sichern und zu entwickeln, 

eine kleinteiligere Flächengliederung anzustreben und eine stärkere räumliche Gliederung mit 

gebietstypischen Strukturelementen anzustreben. 

Wie schon unter 4 A 1 beschrieben, befindet sich das nächste Wohngebäude Sophienthals ca. 105 m 

südlich. Diese sind aufgrund der angrenzenden Bebauung, dazwischen liegender Gartenbäume und 

der voraussichtlichen Pflanzung einer Sichtschutzhecke auf die Photovoltaik-Freiflächenanlage 

abgeschirmt. 

Die Landschaft wird geprägt von Landschaftselementen wie den Alleen, Hecken und 

Entwässerungsgräben. 

Insgesamt wird aufgrund der bisher teilweise bebauten Lage der Wert des Plangebietes für das 

Schutzgut Landschaft als gering eingestuft. 

4 A 6 Schutzgut Boden 

Im Geltungsbereich befinden sich laut geologischer Karte Ablagerungen in Bach- und Flusstälern mit 

Schluff bis Ton, mit Sandbeimengungen, z.T humos- über Ablagerungen in Bach- und Flusstälern 
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lässt sich Sand, überwiegend fein- und mittelkörnig, selten grobkörnig, z.T. humos vorfinden 

(GeoPortal LBGR Brandenburg, Geologische Karte 1:25.000). 

Deutlich wird hier die Nähe zur Oder bzw. dies bezeugen auch die Vega-Gleye, die zum Teil 

pseudovergleyt aus Auenlehm oder – schluff über Auensand sind (GeoPortal LBGR Brandenburg, 

Boden-Basisdaten, Bodenübersichtskarte). 

Daten zur Wind- und Wassererosion liegen für das Plangebiet nicht vor, was vermutlich auf die 

Nutzung der Milchviehanlage mit dementsprechender anthropogener Überformung einhergeht.  

In einer Entfernung von 50 m befindet sich nordwestlich des Plangebiets ein Bohrpunkt (Hy Sot 1/ 84 

mit der Bohrungs-ID: 335200023), der Mittelsande auf Schluff (ab 11 m) aufweist. Eine Schicht 

Geschiebemergel befindet sich 40-70 cm unter der Erde. Eine Pufferwirkung ist durch diese 

bodennahe Geschiebelehmschicht zu erwarten. 

Generell ist die Durchdringung dieser Mergelschicht zu vermeiden und beispielsweise bei der 

Fundamentauswahl auf tiefgreifende Eingriffe, wie Fundamenteinbauten, zu verzichten, da dies zu 

einer unerwünschten Durchmischung der Bodenschichten führen könnte. 

Generell zeichnet die Oderaue, in der das Plangebiet liegt, im Vergleich zu anderen Flächen in 

Brandenburg einen viel höheren Kohlenstoffvorrat im Boden aus. 

Im Plangebiet sind ca. zur Hälfte versiegelte Flächen vorhanden. Im Rahmen der Biotopkartierung 

können hier im weiteren Verfahren die Zahlen konkretisiert werden. Durch die Befahrung mit 

schweren landwirtschaftlichen Maschinen ist im Rahmen der bisherigen Nutzung von einer 

Verdichtung des Bodens auszugehen.  

Laut den Auswertungsdaten des Bodens zeigt sich im Plangebiet bei allen gemessenen Elementen 

ein erhöhter bzw. größtenteils maximaler Wert im Oberboden des Plangebiets (GeoPortal LBGR 

Brandenburg, Boden-Auswertungen, Chemie, Mittlere Elementgehalte im Oberboden). Dies ist 

vermutlich auf die vorherige landwirtschaftliche Nutzung und damit einhergehende Belastungen 

zurückzuführen. 

Im weiteren Verfahren wird eine Klärung der Altlastenverdachtsfläche (s.1.2. Planerischer Rahmen – 

Gemeinsamer FNP) des Plangebiets durchgeführt. 

Insgesamt wird aufgrund der vorherigen Belastung des Bodens der Wert des Plangebietes für das 

Schutzgut Boden als gering eingestuft. 

4 A 7 Schutzgut Wasser 

Innerhalb des Geltungsbereiches sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Das im Osten gelegene 

Gebiet des Oderufers hat einen hohen Wert für die Artenvielfalt und ist vom Geltungsbereich nicht 

betroffen.  

Wie unter 2.3. Schutzgebiete, genauer beschrieben, befindet sich kein Trinkwasserschutzgebiet in 

unmittelbarer Umgebung, sondern erst in größerer Entfernung. Hier wurden auch 

Wasserschutzgebiete vorgefunden. 

Aufgrund der Nähe zur Oder ist ein sehr hoher Grundwasserstand von bis zu einem Meter zu 

verzeichnen (LfU Brandenburg, Grundwassermessnetz). Die in der Biotopkartierung verzeichneten 

Frischwiesen bestätigen dies (s. 4 A 2 Schutzgut Tiere und Pflanzen). 

Es befindet sich jeweils eine Grundwassermessstelle weiter westlich (Rehfeld) und eine weiter östlich 

(Sydowswiese, Deich) des Plangebiets. Der Zustand des Wasserkörpers wird bei beiden Messstellen 

jeweils in der Menge als gut und der chemische Zustand als schlecht bewertet. Dies ist vermutlich 

ebenfalls auf die vorherige landwirtschaftliche Nutzung und damit einhergehende Belastungen 

zurückzuführen. Es besteht das Potenzial, dass durch die geplante Nutzungsänderung und 

verminderte chemische Belastung des Gebietes, der Zustand des Bodens verbessert wird.  

 

Das vom Plangebiet nächstgelegene Moor befindet sich ca. 270 m weiter südlich mit einer 

Moormächtigkeit von 0-10 cm (GeoPortal LBGR Brandenburg, Boden-Basisdaten, Moormächtigkeit 

2021). 
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Insgesamt wird aufgrund der vorherigen Belastung des vorhandenen Grundwassers der Wert des 

Plangebietes für das Schutzgut Wasser als gering eingestuft. 

4 A 8 Schutzgut Fläche 

Das Plangebiet wurde bereits viele Jahre landwirtschaftlich genutzt, befahren und mit diversen 

Gebäuden und Siloanlagen bebaut. Die Flächen bzw. der Boden sind entsprechend versiegelt und 

beeinträchtigt. 

Insgesamt wird der Wert des Plangebietes für das Schutzgut Fläche aufgrund der Teilversiegelung 

durch seine vorhandene Bebauung mit Freiflächenanteilen als mittel eingestuft. 

4 A 9 Wechselwirkungen 

Die oben genannten Schutzgüter bilden untereinander ein Wirkungsgefüge, dessen Qualität und 

Funktionalität bewertet werden soll. Insbesondere ist auf diese Wechselbeziehungen einzugehen, 

um nicht durch isolierte Betrachtung der einzelnen Schutzgüter eventuelle kumulative 

Auswirkungen zu übersehen. Im weiteren Verfahren werden die Wechselwirkungen konkretisiert.  
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4 B PROGNOSE ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES UMWELTZUSTANDES BEI DURCHFÜHRUNG + 

NICHTDURCHFÜHRUNG DER PLANUNG 

Im Folgenden wird eine Kurzbewertung der möglichen Folgen der Planung vorgenommen. Im 

weiteren Verfahren werden die Inhalte konkretisiert und der Nullvariante ohne Umsetzung der 

Planung gegenübergestellt. 

Bei Durchführung der Planung: 

 

 

Abb. 7: Aktueller Planstand des Sondergebietes, Stand 16.04.2025 

Mensch 

Die Umsetzung des B-Plans hat keinen Einfluss auf die Erholungsnutzung, da keine bestehenden 

Radwege eingeschränkt werden. Die temporäre Nutzung der Photovoltaik-Freiflächenanlage kann 

alternative Stromerzeugung sichtbar und darauf aufmerksam machen. Die Entwicklung des 

Geländes als Energiestandort wird positive Effekte auf die Entwicklung der Gemeinde haben. Dem 

Grundsatz des LEP HR aus dem Kapitel 8, G8.1 wird mit einer räumlichen Versorgung durch 
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erneuerbare Energien entsprochen und zum Wohle der Menschen zu einer Treibhausreduzierung 

beigetragen. 

Im Rahmen der Untersuchung der potenziellen Auswirkungen von elektrischen und magnetischen 

Feldern auf das menschliche Wohlbefinden / Gesundheit wurde die Bewertung der AG für 

Menschliche Gesundheit der UVP-Gesellschaft herangezogen. Im Bereich Niederfrequenz und untere 

Hochfrequenz (0 bis 30 kHz) können hohe Feldstärken zur Induktion starker Körperströme führen. 

Diese Wirkungen auf den Organismus sind gut untersucht; mit dem vor Gefahren schützenden 

Grenzwert der 26. BImSchV in Höhe von 100 µT werden akute Gesundheitsschäden im Sinne des 

Gefahrenschutzes weitgehend begrenzt. (UVP-Gesellschaft e.V., AG Menschliche Gesundheit). Die 

entsprechenden Abstände werden im Planvorhaben eingehalten und stellen damit keine Gefährdung 

für den Menschen dar. 

Kultur und Sachgüter 

Durch die Entfernung des Plangebiets zu anderen Bodendenkmälern bzw. Kulturgütern sind keine 

Auswirkungen auf diese zu erwarten.  

Tiere und Pflanzen 

Der Kompensationsbedarf und die Maßnahmen für den Artenschutz werden im weiteren Verfahren 

ergänzt. In der artenschutzfachlichen Prüfung genannte Maßnahmen zur Verminderung werden in 

den Umweltbericht übernommen.  

Bei jetzigem Planungsstand gehen durch die Umsetzung des B-Plans keine Vegetationsstrukturen 

verloren. 

Im weiteren Verfahren wird der potenzielle Verlust ermittelt und geeignete 

Kompensationsmaßnahmen festgesetzt. Einzelbäume im Plangebiet werden nach der 

Baumschutzsatzung der Gemeinde Letschin behandelt. Auch hier soll der Ausgleich ggf. im 

Plangebiet oder auf benachbarten Flächen des Eigentümers erfolgen. 

Luft und Klima 

Die Umsetzung des B-Plans hat in einem größeren Maßstab gedacht positive Effekte auf das Klima, 

da erneuerbare Energien nutzbar gemacht werden. Für die Umgrenzung des Plangebiets findet 

außerdem durch neugepflanzte Sträucher und Gehölze eine Aufwertung statt. 

Landschaft 

Die potenziellen Auswirkungen auf die Vielfalt, Eigenart und Schönheit des Landschaftsbilds und 

Erholungseignung werden konkretisiert und ggf. weitere Maßnahmen zum Schutz und zur 

Verbesserung des Landschaftsbildes im Plangebiet im weiteren Verfahren genannt. Die Umgrenzung 

des Plangebiets mit neugepflanzten Sträuchern und Gehölzen ist eine Maßnahme zum Sichtschutz 

der Anlage. Die neu entstehende Gehölzpflanzung trägt ebenfalls als Sichtschutz vor den 

bestehenden Bebauungen wie Ställen, und den Silage-Anlagen bei. 

Boden 

Mit der Errichtung einer PV-FFA wird eine intensiv genutzte Fläche eines landwirtschaftlichen 

Betriebes in eine extensivere Nutzung umfunktioniert. Das Unterlassen von Pestizideinträgen, 

Verdichtung, regelmäßiges Überfahren und generell von Versiegelung, ermöglicht eine 

Versickerung, einen Humusaufbau und eine Bindung von CO
2
. Der Boden wird somit aufgewertet 

und es wird Zielen des Landschaftsprogramms gefolgt. Im weiteren Verfahren werden spezifischere 

Maßnahmen zur Begrünung der Randbereiche festgelegt bzw. die Aussaaten des Grünlandes unter 

den Modulen explizit für eine Bodenverbesserung ausgewählt.  

Somit wird der Eingriff positive Auswirkungen auf den Boden haben. Nach derzeitigem 

Planungsstand könnten maximal 5 % des Plangebiets für betriebliche Nebenanlagen und 

Gerätschaften versiegelt werden.  

Wasser 

Natürlich bestehende Oberflächengewässer sind vom Vorhaben nicht betroffen. Der unter 4 A 3 

aufgeführte Schilfbestand muss im weiteren Verfahren genauer untersucht werden, ob eine 

tiefergehende Beeinträchtigung des Schutzgutes Wasser durch das Vorhaben eintreten könnte. Zu 
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jetzigem Planungsstand ist die Teilfläche des Schilfbestandes von Bebauung freizuhalten. Eine 

Beeinträchtigung wäre auf diese Weise nicht zu erwarten. 

Das Plangebiet liegt nicht in einem Wasserschutzgebiet. Die Überdeckung von Fläche durch die 

Module führt dennoch ungehindert zu einer vollständigen Versickerung des Niederschlagswassers 

über darunter liegende Bodenflächen. Das gesamte Regenwasser wird vor Ort versickert und nicht 

abgeleitet. Für das Schutzgut Wasser werden keine negativen Auswirkungen durch das Vorhaben 

erwartet. 

Fläche 

Mit dem B-Plan wird kein Verbrauch von Fläche vorbereitet, da es sich um eine Umwandlung der 

Fläche mit einer zeitlichen Limitierung handelt. Mit Umsetzung des B-Plans wird einer 

Konversionsfläche eine neue zukunftsrelevante Nutzung übertragen. 

Für die betrieblichen Nebenanlagen handelt es sich um eine temporäre Versiegelung und eine 

vollständige Entsiegelung dieser Nebenflächen ist nach Betriebsende durch die Vorhabenträgerin 

gewährleistet. Da das Planvorhaben aufgrund von Stahlpfosten, die in den Boden gerammt/ 

geschraubt/ gebohrt werden oder mit oberirdisch aufliegenden Schraub-Betonfundamenten oder 

Wannenfundamenten, keine weitere Versiegelung vorsieht, ist hier kein Konflikt vorhanden.  

Wechselwirkungen 

Bei der Bewertung des Eingriffs in die oben genannten Schutzgüter werden auch die jeweiligen 

Wechselwirkungen berücksichtigt. Die Kompensationsmaßnahmen werden so gewählt, dass auch 

mögliche Eingriffe bzgl. der Wechselwirkungen kompensiert werden. 

Zusammenfassung 

Mit der Umsetzung des B-Plans wird den Zielen der übergeordneten Planungen gefolgt. Eingriffe 

erfolgen in überwiegend geringwertigen Strukturen, da das Plangebiet eine vorhandene 

Versiegelung aufzeigt (wird im weiteren Verfahren noch genau beziffert). Der größte Eingriff wird 

voraussichtlich im Schutzgut Landschaft bzw. Landschaftsbild erfolgen. Im weiteren Verfahren wird 

der Umfang der Eingriffe für die jeweiligen Schutzgüter ermittelt und ein geeignetes 

Ausgleichskonzept entwickelt, um die Eingriffe angemessen zu kompensieren. Dies soll im 

Plangebiet erfolgen. 

 

Bei Nichtdurchführung der Planung: 

Wird im weiteren Verfahren durch Nullvariante ohne Umsetzung inkl. Nachführung der 

Altlastenüberprüfung und Biotoptypenkartierung ergänzt. 
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4 C  GEPLANTE MASSNAHMEN ZUR VERMEIDUNG, VERRINGERUNG UND ZUM AUSGLEICH DER 

NACHTEILIGEN AUSWIRKUNGEN 

Im weiteren Planungsprozess werden hier die nach BauGB Anlage 1 (zu § 2 Abs. 4 und den §§ 2a 

und 4c) Nr. 2 c geplanten Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Beeinträchtigungen 

und von festgestellten erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen vorgeschlagen. Dies wird auf Grundlage der „Hinweise zum Vollzug der 

Eingriffsregelung“ (MLUV, 2009) erfolgen. Zu dem integrierten Eingriffs-Ausgleichs-Plan gehört die 

Maßnahmenbeschreibung und die Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung. 

Zum jetzigen Planungsstand können noch keine abschließenden Festsetzungen beschlossen werden, 

jedoch Vorschläge auf Grundlage des bisherigen Bearbeitungstandes. 

Vorschläge für Grünfestsetzungen:  

- Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur- 

und Landschaft: 

- Freihaltung der Flächen (B) (s. Vorentwurf Sondergebiet B-Plan) „Schilfbestand“ und 

„Ruderalfläche“ von Überbauung 

- Herstellung einer 1 - reihigen Hecke mit einer Breite von 3 m um das Plangebiet 

gem. Pflanzliste. 

- Aussaat in nicht versiegelten Bereichen unter den Modulen gem. Pflanzliste. 

 

5. ZUSÄTZLICHE ANGABEN 

5.1 SCHWIERIGKEITEN BEI DER INFORMATIONSZUSAMMENSTELLUNG 

Es sind zum jetzigen Zeitpunkt keine Schwierigkeiten abzusehen. Das gesamte Plangebiet ist 

begehbar und für die Schutzgüter erfassbar. 

Ein Vermesserplan wurde bereits im März 2025 angefertigt, sodass im weiteren Verfahren aktuelle 

Plangrundlagen erstellt werden können.  

Demnach sind die vorliegenden Daten mit den zusätzlichen Konkretisierungen der Schutzgüter für 

die Darstellung der Auswirkungen und den resultierenden Vermeidungs- und 

Kompensationsmaßnahmen ausreichend. 

Die ausstehende Altlastenüberprüfung und Biotoptypenkartierung werden, sobald vorliegend, im 

Umweltbericht nachgeführt und in die bisherige Bewertung miteinbezogen. 

5.2 GEPLANTE MASSNAHMEN ZUR ÜBERWACHUNG 

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

5.3 ALLGEMEINVERSTÄNDLICHE ZUSAMMENFASSUNG 

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 
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6 ANHANG 

6.1 PFLANZLISTE ALS EMPFEHLUNG 

Wird im weiteren Verfahren ergänzt und in Gehölze / Sträucher / Aussaat differenziert. 

6.2 LITERATURVERZEICHNIS 

Wird im weiteren Verfahren abschließend ergänzt. 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (BNatSchG), in der Fassung vom 23.10.2024 

Baugesetzbuch (Bau GB), in der Fassung vom 20.12.2023 

Brandenb. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (BbgNatSchAG), in der Fassung vom 05.03.2024 

Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG), in der Fassung vom 05.03.2024 

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), in der Fassung vom 25.02.2021 

Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR), 1. Juli 2019 

Landschaftsprogramm Brandenburg (LaPro), Stand 2001 

LUA Brandenburg, Biotopkartierung Brandenburg, 3. Auflage 2007 

TOURISMUSVERBAND MÄRKISCH ODERLAND, Streifzüge durch das Oderbruch, 2001 

MLUV (2009): Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung, Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und 

Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MLUV), veröffentlicht auf der Homepage des MUGV, April 2009, 

Potsdam. 

MLUV, Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE), Stand April 2009, Potsdam 

FAUNISTISCHE ERFASSUNGEN, Kartierkreis Ost, Stand 19.09.2024 

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), in der Fassung vom 22.12.2023 

ARTENSCHUTZFACHLICHE PRÜFUNG für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 12 „Freiflächen-

Photovoltaikanlage Kienitz-Süd“, Büro für Zoologische Gutachten, Artenschutz und Wildtiermanagement, Stand 

25.03.2025 

BAUORDNUNGSAMT Landkreis Märkisch-Oderland, AZ: 63.30/00488-21, 25.04.2024 

UVP-Gesellschaft e.V., AG Menschliche Gesundheit (Hrsg.) (2020): Leitlinien Schutzgut Menschliche Gesundheit, 

2. Auflage, S. 147 – 148, Paderborn 

 

INTERNETQUELLEN: 

Bebauungsplan – Gemeinde Letschin, online: 

https://www.letschin.de/buergerservice/bauverwaltung/bebauungsplan/, abgerufen am 28.02.2025 

Geoportal Landkreis Märkisch-Oderland, online: https://www.landkreismol.de/geoportal/index.html, abgerufen 

am 29.02.2025 

Geoportal Brandenburg, online: https://geoportal.brandenburg.de/de/cms/portal/start/map/40, abgerufen am 

10.03.2024 

NATURA 2000 – STANDARDDATENFORMULAR, online: 

https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/sdf/#/sdf?site=DE3453422&release=55, abgerufen am 

11.03.2025 

Landschaftspflegeverband Mittlere Oder e.V., online: https://www.natura2000-

bb.de/natura2000uebersicht/odertal/vogelschutzgebietmittlereoderniederung/index.html, abgerufen am 

11.03.2025 

Denkmaldatenbank Brandenburg, Stand 23.08.2023 

BLDAM-Geoportal Bodendenkmale, online: https://gis-bldam-brandenburg.de/kvwmap/index.php, abgerufen am 

12.03.2025 

Denkmalliste des Landes Brandenburg Landkreis MOL Stand: 31.12.2023, online: https://bldam-

brandenburg.de/wp-content/uploads/2024/07/09_MOL_Internet-23.pdf 

https://www.letschin.de/buergerservice/bauverwaltung/bebauungsplan/
https://www.landkreismol.de/geoportal/index.html
https://geoportal.brandenburg.de/de/cms/portal/start/map/40
https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/sdf/#/sdf?site=DE3453422&release=55
https://www.natura2000-bb.de/natura2000uebersicht/odertal/vogelschutzgebietmittlereoderniederung/index.html
https://www.natura2000-bb.de/natura2000uebersicht/odertal/vogelschutzgebietmittlereoderniederung/index.html
https://gis-bldam-brandenburg.de/kvwmap/index.php
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Geoportal LBGR Brandenburg, UTM-Zone33 

Hydrogeologische Karten: Hydrogeologische Raumgliederung in Brandenburg; Bodenarten; Kohlenstoffvorrat; 

Erosion durch Wind; Erosion durch Wasser; Humusgehaltsklassen 

Auskunftsplattform Wasser Land Brandenburg, online: 

https://apw.brandenburg.de/lfubrb.aspx?th=aaa_alkis_land%7cZR_GW_GUE1%7cZR_GW_GUE2%7cZR_GW_GUE3

%7cZR_GW_GUE4%7cZR_GW_GUE5&feature=showNodesInTree%7c%5b%5b256.411%5d,true&feature=legend, 

abgerufen am 25.03.2025 

 

Boden - Landwirtschafts- und Umweltinformationssystem Brandenburg (LUIS-BB), online: 

https://umweltdaten.brandenburg.de/boden, abgerufen am 25.03.2025 

 
Immissionsschutz / Klima - Landwirtschafts- und Umweltinformationssystem Brandenburg (LUIS-BB), online: 

https://umweltdaten.brandenburg.de/immissionsschutz-klima, abgerufen am 25.03.2025 

 

Eingriffs- und Kompensationsflächen Land Brandenburg, online 

https://geoportal.brandenburg.de/de/cms/portal/start/geosearch/DB938B67-403B-4F23-B2A4-015C7B16FDB9, 

abgerufen am 26.03.2025 

 

METAVER, Metadatenverbund: Wasserschutzgebiete des Landes Brandenburg, abgerufen am 12.03.2025 

 

https://www.kulturerbe-oderbruch.de/orte/denkmalensemble-weltkriege-kienitz 

https://stadtistik.de/kreis/landkreis-maerkisch-oderland/ 

 

EMF-KARTE, online: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/TK/Funktechnik/EMF/start.html, Stand 

25.03.2025 

6.3 ABBILDUNGS- UND TABELLENVERZEICHNIS 

• Abb. 1: Lage im Raum, Geoportal Brandenburg, UTM 33, Stand 02/25 

• Abb. 2: Geltungsbereich des Sondergebietes, Darstellung GKU Standortentwicklung GmbH 

• Abb. 3: Untersuchungsgebiet mit westlich angrenzendem SPA-Schutzgebiet, geoportal Brandenburg 

mit Geobasisdaten der LGB: © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0 

• Abb. 4: Untersuchungsgebiet mit den beiden relevanten Schutzgebieten: SPA-Gebiet (grün) und FFH-

Gebiet (rot), Geoportal Brandenburg, abgerufen 03/2025 

• Abb. 5: Biotoptypen lt. Geoportal Brandenburg, 

https://geoportal.brandenburg.de/de/cms/portal/start/map/40#, Stand 03/25 

• Abb. 6: Biotoptypen lt. Geoportal Brandenburg, 

https://geoportal.brandenburg.de/de/cms/portal/start/map/40#, Stand 03/25 

• Abb. 7: Aktueller Planstand des Sondergebietes, Darstellung GKU Standortentwicklung GmbH, Stand 

16.04.2025 

Wird im weiteren Verfahren fortlaufend ergänzt. 

6.4 PLANVERZEICHNIS UND PLÄNE 

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

6.5 KARTIERUNGEN UND GUTACHTEN 

Bisheriger Anhang: 

− Faunistische Erfassungen im Rahmen der Planung einer Freiflächenphotovoltaikanlage in Letschin, OT 

Sophienthal, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg, Kartierkreis Ost n.e.V., Stand: 19.09.2024 

− 250410 FFH-VP FFA-PV Letschin (002) - NATURA-2000-Prüfung gem. §§ 34, 35 BNatSchG und der FFH-

Richtlinie 92/43 /EWG des Rates vom 21.5.1992 für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 12 

„Freiflächen-Photovoltaikanlage Kienitz-Süd“ und zur 9. Änderung des Flächennutzungsplans der 

Gemeinde Letschin, Landkreis Märkisch-Oderland, Land Brandenburg, Büro für Zoologische Gutachten, 

Artenschutz und Wildtiermanagement, Stand 10.04.2025 

https://apw.brandenburg.de/lfubrb.aspx?th=aaa_alkis_land%7cZR_GW_GUE1%7cZR_GW_GUE2%7cZR_GW_GUE3%7cZR_GW_GUE4%7cZR_GW_GUE5&feature=showNodesInTree%7c%5b%5b256.411%5d,true&feature=legend
https://apw.brandenburg.de/lfubrb.aspx?th=aaa_alkis_land%7cZR_GW_GUE1%7cZR_GW_GUE2%7cZR_GW_GUE3%7cZR_GW_GUE4%7cZR_GW_GUE5&feature=showNodesInTree%7c%5b%5b256.411%5d,true&feature=legend
https://umweltdaten.brandenburg.de/boden
https://umweltdaten.brandenburg.de/immissionsschutz-klima
https://geoportal.brandenburg.de/de/cms/portal/start/geosearch/DB938B67-403B-4F23-B2A4-015C7B16FDB9
https://www.kulturerbe-oderbruch.de/orte/denkmalensemble-weltkriege-kienitz
https://stadtistik.de/kreis/landkreis-maerkisch-oderland/
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Vportal/TK/Funktechnik/EMF/start.html
https://geoportal.brandenburg.de/de/cms/portal/start/map/40
https://geoportal.brandenburg.de/de/cms/portal/start/map/40

